
Förderstiftung
der

Hochschule für Musik
Würzburg

Kontakt

Wenn auch Sie sich als Stifterin oder Stifter für die 
Förderstiftung der Hochschule für Musik Würzburg 
engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an fol-
gende Ansprechpartner:

Hochschule für Musik Würzburg
Kanzlerin Dr. Eva Stumpf-Wirths
Hofstallstraße 6-8, 97070 Würzburg
Tel.: 0931 32187-2300
E-Mail: kanzlerin@hfm-wuerzburg.de
Internet: www.hfm-wuerzburg.de

Sparkasse Mainfranken Würzburg
Michael Popp, Stiftungsberater
Hofstraße 7, 97070 Würzburg
Tel.: 0931 382-6332
E-Mail: michael.popp@sparkasse-mainfranken.de
Internet: www.sparkasse-mainfranken.de
Anstalt des öffentlichen Rechts Amtsgericht Würz-
burg HRA573

Hochschule für Musik Würzburg

Die Hochschule für Musik Würzburg ist eine traditi-
onsreiche und renommierte Musikhochschule und 
bildet in über zwanzig Studiengängen Musikerinnen 
und Musiker, Musikpädagoginnen und Musikpäda-
gogen sowie Schulmusikerinnen und Schulmusiker 
für alle Schularten aus. Junge Nachwuchskünstle-
rinnen und Nachwuchskünstler erhalten hier eine 
Ausbildung auf hohem Niveau - angefangen von 
Kindern und Jugendlichen im Pre-College bis hin zu 
Studierenden in Masterstudium, Meisterklasse und 
Promotion.

Etwa 250 Lehrende aus aller Welt, darunter zahlrei-
che international bekannte Künstlerinnen und 
Künstler, unterrichten etwa 650 Studierende, die 
nach ihrem Studium in Spitzenorchestern, kam-
mermusikalischen Ensembles, als Sängerinnen und 
Sänger oder als Musiklehrerinnen und Musiklehrer 
ihren Platz finden.

Durch vielfältige Kooperationen in der Region ver-
wurzelt zählt die Hochschule zu einem der größten 
Kulturträger der Region. Mit über 250 Konzerten 
jährlich bereichern Studierende und Lehrende das 
Würzburger Kulturleben.



Zuwendungsmöglichkeiten

Spenden: Spenden werden unmittelbar für 
die Zweckverwirklichung der Stiftung verwen-
det. Bis zu 20% des Gesamtbetrages der Einkünf-
te sind als Sonderausgaben jährlich abzugsfähig.

Zustiftungen zu Lebzeiten: Ihre Zustiftung erhöht 
das Stiftungsvermögen. Aus den Erträgen der Vermö-
gensanlage werden die Stiftungszwecke dauerhaft ver-
folgt. Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug 
steht Ihnen auch bei Zustiftungen offen. Zusätzlich 
können Sie als Stifter/Stifterin weitere Beträge in Höhe 
von 1 Mio. Euro (bei gemeinsam veranlagten Ehegat-
ten/Lebenspartners 2 Mio. Euro) im Rahmen des Son-
derausgabenabzugs geltend machen. Dieser Betrag 
kann steuerlich auf bis zu 10 Jahren verteilt werden.

Letztwillige Verfügung: Sie können Ihre Zuwendung an 
die „Förderstiftung der Hochschule für Musik Würzburg“ 
in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken 
Würzburg in einer letztwilligen Verfügung (Testament/
Erbvertrag) festlegen. Hierfür wird empfohlen, einen 
juristischen Berater hinzuzuziehen. Ein Stiftungsrat 
wacht dauerhaft darüber, dass die Erträge satzungs-
gemäß verwendet werden. Die Zuwendung an die Stif-
tung ist vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.

Zustiftung durch Erben: Zustiftung geerbten Vermögens 
durch die Erben. Die Einbringung der Vermögensgegen-
stände innerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall kann 
unter bestimmten Voraussetzungen zum rückwirken-
den Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer führen. 

Welche Ziele verfolgt die Hochschule für Musik 
Würzburg mit Ihrer Stiftung

Die Stiftung kommt direkt den Studierenden zugute. Mit 
den Geldern können zum Beispiel künstlerische Projek-
te durchgeführt werden, die sonst nicht möglich wären. 
Dadurch bekommen die Studierenden noch mehr Pra-
xis für Ihre berufliche Zukunft mit auf den Weg. Von der 
Durchführung zusätzlicher Projekte profitieren auch die 
Bürgerinnen und Bürger in der Region, weil sich das kul-
turelle Angebot erweitert. Mit der Stiftung werden au-
ßerdem bedürftige Studierende unterstützt, die so Ihr 
Leistungspotential noch besser entfalten können. 

Beispiele für eine Förderung in der Förderstiftung der 
Hochschule für Musik Würzburg:

• Zuschüsse zu bestimmten Projekten der 
Hochschule,

• Bereitstellung von Mitteln zur Verleihung von 
Preisen für besondere künstlerische oder 
wissenschaftliche Leistungen,

• Gewährung von Studienbeihilfen und Stipendien,

• Zuschüsse an Studierende zur Teilnahme an 
Wettbewerben und Kursen.

Gute Gründe für Sie als Stifterin/Stifter

• Mit Ihrer Stiftung schaffen Sie etwas Bleibendes, 
das dauerhaft mit Ihrer Person verbunden ist.

• Sie geben etwas an andere weiter und setzen ein 
persönliches Zeichen. 

• Sie unterstützen langfristig die Arbeit der Hoch-
schule zur Förderung des Gemeinwohls.

• Sie fördern Bildung, Kunst und Wissenschaft und 
unterstützen junge Nachwuchskünstlerinnen und 
Nachwuchskünstler.

• Sie fördern das kulturelle Leben in der Region - da-
von profitieren alle Bürgerinnen und Bürger.

• Selbstverständlich können Sie anonym oder mit 
öffentlichem Bekenntnis stiften, das ist Ihre Ent-
scheidung.

Bankverbindung

Bankverbindung der Stiftergemeinschaft bei der 
Sparkasse Mainfranken Würzburg:

IBAN DE66 7905 0000 0047 7964 79
BIC BYLADEM1SWU
Verwendungszweck „Förderstiftung der Hochschule für 
Musik Würzburg“

Bestätigung: Die Stiftung wurde als steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetztes durch Bescheid des Finanzamtes 
vom 26.02.2015, Steuernummer 218/101/92922, anerkannt. Die Stiftung fördert 
u.a. gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Bei der Zuwendung handelt es sich nicht 
um einen Mitgliedsbeitrag. Die Förderstiftung der Hochschule für Musik Würzburg 
wird als Zustiftung im Rahmen der unselbstständigen Stiftung „Stiftergemeinschaft 
der Sparkasse Mainfranken Würzburg“ von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, 
Fürth, treuhänderisch verwaltet.

Hinweis: Die Stiftung „Förderstiftung der Hochschule für Musik Würzburg“ wird als 
Unterstiftung in Form einer Zustiftung in der unselbständigen Stiftung „Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Mainfranken Würzburg“ von der DT Deutsche Stiftungs-
treuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet.
Herausgeber: Hochschule für Musik Würzburg
Hinweis: Dies ist lediglich eine unverbindliche Informationsschrift. Für die Stiftung 
sind nur die in der Broschüre zur „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken 
Würzburg“ gemachten Angaben maßgeblich.


